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3.3        Allgemeine Festsetzungen für alle
Landschaftsschutzgebiete

I.    Schutzgegenstand und Schutzgebiete

Die Landschaftsschutzgebiete sind unter

der Ziffer 3.4, lfd. Nr. 1-65 in ihren Gren-

zen in der Festsetzungskarte sowie im Text

festgesetzt. Nach § 21 LG werden Land-

schaftsschutzgebiete festgesetzt, soweit

dies

a) zur Erhaltung oder Wiederherstellung

der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

haltes oder der Nutzungsfähigkeit der

Naturgüter,

b) wegen der Vielfalt, Eigenart oder

Schönheit des Landschaftsbildes oder

c) wegen ihrer besonderen Bedeutung für

die Erholung

erforderlich ist.

II.   Verbote

Zum Schutze der unter Landschaftsschutz

stehenden Flächen sind nach § 34 Abs. 2

alle Handlungen verboten, die den Cha-

rakter des Gebietes verändern können oder

dem besonderen Schutzzweck zuwiderlau-

fen.

Insbesondere ist verboten, soweit nicht bei

den gebietsspezifischen Festsetzungen eine

abweichende Regelung erfolgt:

1. Bäume, Sträucher oder andere wild-

wachsende Pflanzen zu beschädigen,

auszureißen, auszugraben oder Teile

davon abzutrennen oder auf andere

Weise in ihrem Wachstum zu beein-

trächtigen;

Erläuterungen:
Eine Wachstumsgefährdung kann insbesondere
auch verursacht werden durch:
- Beschädigung des Wurzelbereiches,
- Verdichten des Bodens im Traufbereich.

2. wildlebende Tiere mutwillig zu beunru-

higen, zu belästigen, ohne vernünftigen

Grund zu verletzen, zu fangen, zu töten

oder zu entfernen, ihre Brut- und Le-

bensstätten, Puppen, Larven, Eier oder

sonstige Entwicklungsformen zu sam-

meln oder zu beschädigen;

Erläuterungen:
Eine Beunruhigung kann z.B. durch Lärm, aber auch
durch Fotografieren verursacht werden.

3. auf Flächen außerhalb der befestigten

Straßen und Fahrwege, Park- und Stell-

plätze ein Kraftfahrzeug zu führen oder

auf diesen Flächen zu reiten;

Erläuterungen:
Im Landschaftsschutzgebiet ist das Führen von
Kraftfahrzeugen und Reiten außerhalb der ge-
nannten Flächen auch dann untersagt, wenn eine
privatrechtliche Befugnis, insbesondere die Einwilli-
gung des Grundeigentümers, vorliegt. Nach dem
Forstgesetz gemäß § 3 e gilt dieses Verbot im Wald
auch auf Straßen und Fahrwegen.

4. bauliche Anlagen im Sinne des § 1 Abs.

1 in Verbindung mit § 2 der Bauord-

nung für Nordrhein-Westfalen zu er-

richten, zu ändern oder deren Nutzung

zu ändern, auch wenn es dazu keiner

bauaufsichtlichen Genehmigung oder
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Anzeige bedarf sowie Änderungen der

Außenseite baulicher Anlagen vorzu-

nehmen;

Erläuterungen:
Bauliche Anlagen sind insbesondere auch:
a) Landungs-, Boots- und Anlegestege,
b) am Ufer oder auf dem Grund eines Gewässers

verankerte Fischzuchtanlagen, Wohn- und
Hausboote,

c) Dauercamping- und Zeltplätze,
d) Sport- und Spielplätze,
e) Lager- und Ausstellungsplätze,
f) Zäune und andere aus Baustoffen oder Bautei-

len hergestellte Einfriedungen,
Soweit Werbeanlagen oder Warenautomaten keine
baulichen Anlagen sind, ist zu beachten, daß das
Errichten oder Anbringen nach der Bauordnung nur
in eng begrenztem Umfange zulässig ist, nämlich
a) Werbeanlagen an der Stätte der Leistung,
b) Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher

Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn
sie vor Ortsdurchfahrten auf einer Tafel zu-
sammengefaßt sind,

c) einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstraßen
und Wegabzweigungen, die im Interesse des
Verkehrs auf außerhalb der Ortsdurchfahrten
liegende Betriebe oder versteckt liegende Stät-
ten aufmerksam machen.

Für das Errichten von Melkständen, Weidezäunen,
offenen Schutzhütten für Weidevieh, Wildfütterun-
gen und Jagdhochsitzen kann die untere Land-
schaftsbehörde auf Antrag Befreiungen erteilen.

5. Aufschüttungen, Verfüllungen, Verän-

derungen der Oberflächengestalt des

Bodens, Abgrabungen, Ausschachtun-

gen oder Sprengungen vorzunehmen,

Straßen, Wege oder Stellplätze zu er-

richten, Gewässer anzulegen oder die

Gestalt fließender oder stehender Ge-

wässer zu ändern oder zu zerstören;

Erläuterungen:
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung sind vom
Verbot nicht erfaßt. Es wird jedoch auf das diesbe-
zügliche Beteiligungsgebot (unter Ziffer III.5) ver-
wiesen. Unter dieses Verbot fallen auch die Anlage
und Veränderungen von Teichen, die keiner wasser-
rechtlichen Erlaubnis oder Genehmigung bedürfen

sowie die Verfüllung von geologischen Aufschlüs-
sen.

6. oberirdische oder unterirdische Versor-

gungs- oder Entsorgungsleitungen

einschließlich Fernmeldeeinrichtungen

zu verlegen oder zu ändern;

7. das Wegwerfen, Abladen, Ableiten oder

Lagern von Stoffen oder Gegenständen,

insbesondere von festen oder flüssigen

Abfallstoffen, Altmaterial, Schutt oder

Chemikalien;

8. Verkaufsbuden, Verkaufsstände, Wa-

renautomaten, Verkaufswagen, Zelte,

Wohnwagen oder andere zum zeitwei-

sen Aufenthalt von Menschen dienende

Anlagen aufzustellen;

Erläuterungen:
Wohnwagenähnliche Anlagen sind insbesondere
Wohnmobile, Wohncontainer oder Mobilheime. Es
ist erlaubt, Wohnwagen auf Hofflächen abzustellen.

9. Feuer zu machen oder zu zelten;

Erläuterungen:
Die Verbote des Forstgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen sind zu beachten!

10. Gewässer ohne Genehmigung zu be-

fahren oder in ihnen zu baden und bis-

her fischereiwirtschaftlich nicht ge-

nutzte Teiche in Fischteiche umzuwan-

deln und dort Fische auszusetzen;

11. Entwässerungs- oder andere die Was-

serverhältnisse oder den Grundwasser-

flurabstand ändernde Maßnahmen
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durchzuführen, insbesondere zusätzlich

zu dränen (mit oder ohne Leitungen);

12. die Gewässerunterhaltung bei Gewäs-

sern II. Ordnung in der Zeit vom 01.

März bis zum 30. September vorzu-

nehmen;

Erläuterungen:
Die rechtzeitige und regelmäßige Durchführung der
Unterhaltungsmaßnahmen wird i.d.R. die Einhaltung
des Termins gewährleisten.

13. Quellen oder Quellenbereiche zu zer-

stören oder zu beeinträchtigen;

14. motorbetriebene Flug- und Schiffsmo-

delle zu betreiben;

15. Dauergrünland und Brachflächen in

eine andere Nutzungart umzuwandeln;

16. die Anwendung sämtlicher Pestizide

auf Brachflächen gem. § 24 LG;

17. Sonderkulturen anzulegen.

Erläuterungen:
Als Sonderkulturen gelten u.a. Baumschulen, Weih-
nachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen.

III.  Unberührt von den Verboten nach Nr.
1-17 bleiben:

1. Die rechtmäßige Ausübung der Jagd

und der Fischerei;

2. die ordnungsgemäße land- und forst-

wirtschaftliche Bodennutzung in der

bisherigen Art und im bisherigen Um-

fang; die Verbote 1, 4, 5, 10, 11 und 17

gelten jedoch uneingeschränkt bis auf

die Pflege und Erneuerung vorhandener

Dränleitungen;

3. vom Oberstadtdirektor Essen als untere

Landschaftsbehörde angeordnete oder

genehmigte Entwicklungs-, Pflege- und

Sicherungsmaßnahmen, wobei Aus-

baumaßnahmen an Gewässern eines

nach einschlägigen Fachgesetzen erfor-

derlichen Genehmigungsverfahrens be-

dürfen;

4. eine bei Inkrafttreten des Landschafts-

planes rechtmäßig ausgeübte Nutzung

sowie bereits genehmigte Planungen,

sofern nicht gebietsspezifische Festset-

zungen eine andere Regelung treffen;

5. die Unterhaltung der Gewässer im Ein-

vernehmen mit der unteren Land-

schaftsbehörde; die Verbote 10 und 11

gelten jedoch uneingeschränkt, wenn

keine nachteiligen Auswirkungen für

die Vorflut nachgewiesen werden;

6. die Unterhaltung bestehender Ver-

oder Entsorgungsleitungen einschließ-

lich Fernmeldeleitungen sowie die Ver-

legung innerbetrieblicher Leitungen der

Land- und Forstwirtschaft oder des

Gartenbaues. Soweit Leitungen als dau-

ernde Einrichtungen angelegt werden,

sind sie unterirdisch im Zuge von Stra-

ßen und Wegen zu verlegen. Bei derar
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tigen Arbeiten dürfen keine Land-

schaftsflächen neben Straßen oder We-

gen für die Lagerung von Material und

Aushub sowie Baustelleneinrichtungen

in Anspruch genommen werden. Wenn

Unterhaltungsmaßnahmen die Zerstö-

rung von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zu-

fluchtstätten gem. § 64 LG zur Folge

haben, sind sie im Benehmen mit der

unteren Landschaftsbehörde außerhalb

des Zeitraumes vom 1. März bis 30.

September durchzuführen;

Erläuterungen:
Die Sonderbefugnisse der Deutschen Bundespost
beim Fernmeldeleitungsrecht nach dem Telegrafen-
wegegesetz sind zu beachten.

7. das Reiten auf privatrechtlich überlas-

senen Acker-, Wiesen- und Weiden-

streifen. Ackerraine dürfen für diesen

Zweck nicht genutzt werden. Die Er-

richtung von Zäunen und ähnlichen

baulichen Anlagen in diesem Zusam-

menhang ist nicht gestattet;

Erläuterungen:
Ackerraine sollen im Sinne einer besseren Biotop-
vernetzung erhalten bleiben.
Ackerrain: Mehr oder weniger breiter, meist
mit Gras, Kräutern, kleinem Strauchwerk u.a. be-
wachsener Geländestreifen zwischen Acker und
einer anderen Nutzung (Weg, Wald, Weide o.ä.);
seine Erhaltung für das Biotopverbundsystem von
hoher Bedeutung. Eine Nutzung als Reitweg ist
abzulehnen.
Ackerstreifen: Mehr oder weniger breiter Gelände-
streifen, der ursprünglich als Acker genutzt und
bearbeitet wurde, jedoch für eine andere Nutzung,
in diesem Falle dem Reiten, überlassen wird. Er ist
nicht identisch mit dem Ackerrain.

8. Maßnahmen, die aus Gründen der Ver-

kehrssicherheit oder zur Abwendung

einer drohenden Gefahr unabweisbar

notwendig sind, mit der Maßgabe,

- daß die Maßnahmen der vorherigen

Einwilligung der unteren Land-

schaftsbehörde bedürfen oder der

unteren Landschaftsbehörde nach-

träglich anzuzeigen sind, sofern es

sich um die Abwendung einer dro-

henden Gefahr handelt und

- daß angemessene Ausgleichs- oder

Ersatzmaßnahmen im unmittelbar

betroffenen Bereich durchzuführen

sind;

Erläuterungen:
Die genannten Maßnahmen stellen für den Han-
delnden einen Rechtfertigungsgrund dar, soweit
gegen Festsetzungen des Landschaftsplanes versto-
ßen wird. Durch die Unterrichtungspflicht erhält die
Landschaftsbehörde die Möglichkeit, Maßnahmen
zum Ausgleich des Schadens bzw. zur Wiederher-
stellung des alten Zustandes zu treffen.

9. das zeitweilige Aufstellen von Ver-

kaufsständen an Straßen, Parkplätzen

und Hofflächen zum Verkauf im eige-

nen Betrieb gewonnener land- und

forstwirtschaftlicher sowie gartenbauli-

cher Produkte;

10. das Errichten ortsüblicher Weidezäune;

11. die Maßnahmen, die zum Trinkwasser-

schutz und zur Trinkwassergewinnung

innerhalb der Wassergewin-

nungsanlagen erforderlich sind , soweit

es sich um rechtmäßig ausgeübte Nut
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zungen bzw. bereits genehmigte Maß-

nahmen handelt;

Erläuterungen:
Hierzu zählen zum ordnungsgemäßen Betrieb der
Wassergewinnungsanlage notwendige Maßnahmen,
insbesondere das Absenken oder Anheben des
Grundwasserspiegels, die Verlegung innerbetriebli-
cher Leitungen sowie das Errichten von baulichen
Anlagen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb der
Wassergewinnungsanlage erforderlich sind. Die
Geltung der §§ 4 ff LG bleibt davon unberührt.

12. das Befahren der Ruhr und des Balde-

neysees mit Booten ohne eigene Trieb-

kraft; für Motorboote gelten die Rege-

lungen nach dem Landeswassergesetz

bzw. der Ruhrschiffahrtsverordnung.

IV.  Befreiungen

1. Gemäß § 69 LG kann von den Verboten

dieser Verordnung auf Antrag Befrei-

ung erteilt werden, wenn

a) die Durchführung der Vorschrift im

Einzelfall

a) zu einer nicht beabsichtigten

Härte führen würde und die

Abweichung mit den Belangen

des Naturschutzes und der

Landschaftspflege zu vereinba-

ren ist oder

bb) zu einer nicht gewollten Beein-

trächtigung von Natur und

Landschaft führen würde oder

b) überwiegende Gründe des Wohls

der Allgemeinheit die Befreiung

erfordern.

2. Für die Befreiung von den Verboten

nach 3.3 II Nr. 1-16 dieser Verordnung

ist gem. § 69 Abs. 1 LG die untere

Landschaftsbehörde, von dem Verbot

nach 3.3 II Nr. 17 dieser Verordnung ist

gem. § 69 Abs. 2 LG die untere Forstbe-

hörde im Einvernehmen mit der unte-

ren  Landschaftsbehörde zuständig.

3. Die untere Landschaftsbehörde erteilt

auf Antrag eine Ausnahme für ein Vor-

haben im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 1-3

BauGB, wenn es nach Standort und

Gestaltung der Landschaft angepaßt

wird und der Schutzzweck nicht entge-

gensteht.

4. Die Befreiung kann unter Bedingungen

oder Auflagen zugelassen werden. Um

ihre Erfüllung zu sichern, kann die

Hinterlegung von Geldbeträgen oder

eine sonstige Sicherheit gefordert wer-

den.

5. Die Durchführung der Ziele der Raum-

ordnung und Landesplanung bleibt un-

berührt.

V.   Ordnungswidrigkeiten und Straftaten

1. Ordnungswidrig im Sinne des § 70 Abs.

1 Ziff. 2 LG handelt, wer vorsätzlich o-

der fahrlässig gegen die Verbote nach

3.3 II Nr. 1-17 und die in den gebiets
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spezifischen Festsetzungen zusätzlich

erlassenen Verbote verstößt.

2. Nach § 71 Abs. 1 LG können Ord-

nungswidrigkeiten mit einer Geldbuße

bis zu 100.000,-- DM geahndet werden.
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3.4        Gebietsspezifische Festsetzungen
für Landschaftsschutzgebiete

3.4.1 Landschaftsschutzgebiet Strunks
Busch und Halde Mathias Stinnes

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 33,2 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- ein Laubwaldgebiet auf der Emscher-

Niederterrasse;
- eine rekultivierte Bergehalde.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Arten- und Biotopschutz,

c) den Immissions- und Lärmschutz,

d) das Klima

sowie

e) zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit

des Naturhaushaltes.

IV.  Gebote

Zur nachhaltigen Erfüllung des Schutzzwe-

ckes sind insbesondere geboten:

1. Entwicklung des Waldbestandes unter

ökologischen Gesichtspunkten; der Na-

delholzanteil ist nicht zu vergrößern.

Im Zusammenhang mit dem normalen

Umtrieb ist er durch bodenständige

Laubhölzer zu ersetzen;

2. Weiterentwicklung der rekultivierten

Halde nach ökologischen Gesichts-

punkten. Für die aufgeforsteten Teile ist

eine naturnahe Waldentwicklung an-

zustreben, bei Grünflächen sind stand-

örtlich orientierte Ziele aufzustellen

und daraus Pflegepläne abzuleiten.

Erläuterungen:
Die Ergebnisse haldenökologischer Untersuchungen
sind zu berücksichtigen.

3.4.2 Landschaftsschutzgebiet Klau-
merbruch

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 34,2 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt einen landwirtschftlich
geprägten Bereich in der Emscherniederung.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erhaltung eines Restgebietes der

ehemals landwirtschaftlich geprägten

Emscherniederung,

b) die Erholung,

c) das Klima,

d) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit.
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III.  Verbote

Von dem Verbot 3.3. II Nr. 5 und der Un-

berührtheitsklausel 3.3. III Nr. 5 sind Maß-

nahmen zur Instandhaltung, Veränderung

u.ä. des Rhein-Herne-Kanals durch das zu-

ständige Wasser- und Schiffahrtsamt aus-

genommen. Für sie gilt die Benehmensreg-

lung nach § 8 Abs. 5 BNatSchG.

Erläuterungen:
Das Recht aufgrund eines Planfeststellungsverfah-
rens ist höherwertig als Satzungsrecht (Land-
schaftsplan).

3.4.3 Landschaftsschutzgebiet Acker-
terrassen entlang der Stadtgrenze
zu Bochum und Gelsenkirchen

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 348,0 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt intensiv landwirtschaftlich
genutzte Flächen mit hochwertigen Lößböden.
Das Schutzgebiet besteht aus 9 Teilflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

b) die Erholung,

c) das Klima,

sowie der Bedeutung

d) als Freiraum innerhalb eines regionalen

Grünzuges.

III.  Verbote

Von den in 3.3. II Nr. 1-17 genannten Ver-

boten bleibt der Zugang zu den verfüllten

Schächten Bonifacius 4 und Bonifacius 5

unberührt.

3.4.4 Landschaftsschutzgebiet Leither
Bach - Schirnbecker Teiche - Ei-
bergbach

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 72,1 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- das intensiv landwirtschaftlich genutzte Tal des

Leither Baches mit kanalisiertem Bachlauf;
- die Täler der Schirnbecker Teiche und des Ei-

bergbaches mit z.T. naturnahen Bachläufen,
Grünland, Ufer- und Feldgehölzen.

In dem Schutzgebiet liegt ein vom Regierungspräsi-
denten genehmigter Modellflugplatz.
Das Gebiet besteht aus 4 Teilflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima

sowie der Bedeutung

e) als Freifläche innerhalb eines regiona-

len Grünzuges

und wegen

f) der Vielfalt des Landschaftsbildes.
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III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. Erstaufforstungen vorzunehmen;

Erläuterungen:
Die zusätzlichen Verbote erfolgen zur Erhaltung der
naturhaushaltlichen Leistungen
- Arten- und Biotopschutz
- Erholung.

IV.  Gebote

Zur nachhaltigen Erfüllung des Schutzzwe-

ckes ist die Erhaltung der Wiese nordöstlich

des Uhlendahlweges geboten. Die Fläche ist

in einem regelmäßigen Turnus nach dem

15. Juli zu mähen.

3.4.5 Landschaftsschutzgebiet Steeler
Ruhrhang

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 15,4 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt einen bewaldeten, zur
Ruhr abfallenden Steilhang.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Biotop- und Artenschutz,

c) den Immissionsschutz,

d) die Klimaverbesserung,

e) den Erosionsschutz.

3.4.6 Landschaftsschutzgebiet Steeler
Ruhraue

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 145,6 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- die Ruhr zwischen "Zornige Ameise" und Stadt-

grenze Bochum,
- einen Ruhruferstreifen mit Dauergrünland,
- ein nicht mehr genutztes Versickerungsbecken,
- Brachflächen, Wäldchen und Feldgehölze nörd-

lich des Wichteltales und des Holteyer Ruhr-
hanges.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz, insbe-

sondere als Lebensraum für Wasser-

und Watvögel (zahlreiche Rote-Liste-

Arten) sowie für Amphibien,

b) den Grundwasserschutz und die

Grundwasserneubildung,

c) den Erosionsschutz,

d) das Klima

sowie wegen

e) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Von den in 3.3 II Nr. 1-17 genannten Ver-

boten bleiben die Ausgleichsmaßnahmen
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im Rahmen des Schleusenneubaus unbe-

rührt.

IV.  Gebote

Zur nachhaltigen Erfüllung des Schutzzwe-

ckes ist für den Bereich des Ruhruferstrei-

fens inbesondere die Aufstellung eines

Pflege- und Entwicklungsplanes geboten.

Erläuterungen:
Das Vordeichgelände gehört zur Wassergewin-
nungsanlage. Es dürfen deshalb die betrieblichen
Belange der Wasserwirtschaft nicht unzumutbar
behindert werden.

3.4.7 Landschaftsschutzgebiet Wasser-
gewinnungsgelände

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 257,1 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt große Teile der Ruhraue
zwischen der Konrad-Adenauer-Brücke und der
Stadtgrenze Bochum mit
- Versickerungsbecken zur Grundwasseranrei-

cherung,
- Grünlandbereichen,
- mehreren Feldgehölzen.
Das Schutzgebiet befindet sich in der Wasserschutz-
zone I.
Das Gebiet besteht aus 5 Teilflächen.
Am Nordwestrand verläuft die Trasse der gepl.
L 191.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz, insbe-

sondere als Lebensraum für Wasser-

und Watvögel (zahlreiche Rote-Liste-

Arten) sowie Amphibien,

b) den Grundwasserschutz und die

Grundwasserneubildung,

c) den Erosionsschutz,

d) das Klima.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. der Besatz mit Fischen in den u.g. Am-

phibiengewässern.

Erläuterungen:
Laich und Larven der Amphibien dienen vielen
Fischarten als Nahrung.

IV.  Gebote

Im Rahmen eines aufzustellenden Pflege-

und Entwicklungsplanes ist zur nachhalti-

gen Erfüllung des Schutzzieles insbeson-

dere geboten:

1. die Anlage großer unbepflanzter Kies-

flächen;

Erläuterungen:
Diese Flächen dienen als Brutplätze für Limikolen.

2. die Anlage von Amphibiengewässern

mit unterschiedlichen Gewässertypen

(wechselfeuchte und ständig wasser-

führende Tümpel und Kleingewässer)

ausreichender Größe (mindestens 25

m²);
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Erläuterungen:
Die Maßnahmen sind mit den Belangen der Wasser-
gewinnung abzustimmen.

3. die Anlage von Nistmöglichkeiten für

den Eisvogel;

4. die Anlage von Trockenbiotopen (Stein-

haufen, Trockenmauern) außerhalb der

Hochwasserzone.

3.4.8 Landschaftsschutzgebiet Ruhr-
hang bei Überruhr und Burgalten-
dorf

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 82,4 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- einen bewaldeten Ruhrhang und ein Seitental,
- eine Geländekante mit Bäumen und Sträuchern

(ehemaliges Feldgehölz),
- ein Parkgelände,
- eine rekultivierte Halde,
- landwirtschaftlich genutzte Flächen,
- ein teilweise nicht mehr genutztes Fabrikgelän-

de.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Arten- und Biotopschutz,

c) den Immissionsschutz,

d) den Erosions- und Bodenschutz,

e) das Klima

sowie

f) zur Wiederherstellung der Leistungsfä-

higkeit des Naturhaushaltes.

3.4.9 Landschaftsschutzgebiet Ruhr-
hang bei Haus Horst

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 26,7 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt einen bewaldeten Hang-
bereich.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Arten- und Biotopschutz,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Boden- und Erosionsschutz

sowie der Bedeutung

f) als Freiraum innerhalb eines regionalen

Grünzuges.

3.4.10 Landschaftsschutzgebiet Im
Vaeste und Dumberger Tal

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 85,5 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- einen bewaldeten Ruhrhang,
- ein Seitental der Ruhr und mehrere Siepen,
- landwirtschaftlich genutzte Bereiche,
- Brachflächen und Feldgehölze.
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Das Gebiet besteht aus zwei Teilflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

d) den Erosions- und Bodenschutz,

e) das Klima,

f) die Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

III.  Verbote

Von den in 3.3 II Nr. 1-17 genannten Ver-

boten bleibt der Zugang zu dem verfüllten

Schacht Willm der RAG für Kontrollgänge

und die Zufahrt mit LKW zum Nachfüllen

abgesackter Füllsäulen unberührt mit der

Maßgabe

- daß die Maßnahmen mit der unteren

Landschaftsbehörde vor Beginn der Ar-

beiten abzustimmen sind, um den Ein-

griff in Natur und Landschaft so gering

wie möglich zu halten;

- daß angemessene Rekultivierungs- bzw.

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen in

Abstimmung mit der unteren Land-

schaftsbehörde im unmittelbar betrof-

fenen Bereich durchzuführen sind.

Erläuterungen:
Durch die Abstimmungspflicht erhält die Land-
schaftsbehörde die Möglichkeit, rechtzeitig Maß-
nahmen zum Schutz von Natur und Landschaft bzw.
zum Ausgleich des Schadens oder zur Wiederher-
stellung des alten Zustandes zu treffen.

IV.  Gebote

Das Planungskonzept des KVR soll Grundla-

ge für die weiteren Wiederherstellungs-

maßnahmen der durch Bergehalden ge-

störten Landschaft an der Stadtgrenze

nach Hattingen sein.

Erläuterungen:
Es handelt sich um Flächen des Haldenan-
kaufsprogrammes, das in der Zuständigkeit des
KVR’s liegt.

3.4.11 Landschaftsschutzgebiet Am Fröh-
linge-Markersegge

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 46,5 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt landwirtschaftliche Flä-
chen sowie Streubebauung.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

b) die Erholung,

c) das Klima.
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3.4.12 Landschaftsschutzgebiet Deipen-
beck- und Schroertal

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 169,9 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- mehrere Täler und Siepen,
- Waldflächen und Feldgehölze,
- landwirtschaftliche Nutzflächen,
- Brachflächen,
- naturnahe Bachläufe mit Ufervegetation.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

c) den Arten- und Biotopschutz,

d) den Erosions- und Bodenschutz,

e) das Klima

sowie wegen

f) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. Erstaufforstungen im Bereich der Bach-

auen vorzunehmen.

Erläuterungen:
Das zusätzliche Verbot wird erlassen zur Erhaltung
der naturhaushaltlichen Leistungen
- Arten- u. Biotopschutz

- Erosions- und Bodenschutz
sowie zur Erhaltung von 
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

Von den Verboten bleibt der Zugang zu den

verfüllten Schächten Prinz-

Wilhelm/Stollenquerschlag und Prinz-

Wilhelm (Tagesgesenk zum Stollenquer-

schlag) der RAG für Kontrollgänge und die

Zufahrt mit LKW zum Nachfüllen abge-

sackter Füllsäulen unberührt mit der Maß-

gabe

- daß die Maßnahmen mit der unteren

Landschaftsbehörde vor Beginn der Ar-

beiten abzustimmen sind, um den Ein-

griff in Natur und Landschaft so gering

wie möglich zu halten;

- daß angemessene Rekultivierungs- bzw.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in

Abstimmung mit der unteren Land-

schaftsbehörde im unmittelbar betrof-

fenen Bereich durchzuführen sind.

Erläuterungen:
Durch die Abstimmungspflicht erhält die Land-
schaftsbehörde die Möglichkeit, rechtzeitig Maß-
nahmen zum Schutz von Natur und Landschaft bzw.
zum Ausgleich des Schadens oder zur Wiederher-
stellung des alten Zustandes zu treffen.

IV.  Gebote

Zur nachhaltigen Erfüllung des Schutzzwe-

ckes ist insbesondere geboten:

Die Aufstellung eines Pflege- und Ent-

wicklungsplanes für die beiden Talräume

entlang der Straßen Deipenbecktal und
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Deipenbecke, in dem folgende Maßnahmen

zu detaillieren sind:

- Wiederherstellung des Bachlaufes der

Deipenbecke,

- Entfernung der Verschalung in der

Bachsohle im Bereich der Brachfläche

im Deipenbecktal und naturnahe Ge-

staltung des Bachbettes,

Erläuterungen:
Die Durchführung der Maßnahme ist mit Festset-
zung 4.2.23 abzustimmen.

- Beseitigung des vorhandenen Abfalls.

3.4.13 Landschaftsschutzgebiet Rah-
mannsfeld

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 32,8 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt eine Terrassenplatte mit
landwirtschaftlicher Nutzung.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

b) die Erholung,

c) das Klima.

3.4.14 Landschaftsschutzgebiet Diebecke
und Holthuser Tal

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 40,1 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt zwei bewaldete Seitentä-
ler der Ruhr.
Im Holthuser Tal liegt die Zentralwasserhaltungsan-
lage Heinrich / Ausziehschacht Holthuser Tal bis zur
Funktionseinstellung.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz;

b) die Erholung,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Erosions- und Bodenschutz

sowie wegen

f) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

IV.  Gebote

Zur nachhaltigen Erfüllung des Schutzzwe-

ckes ist für den Bereich südlich der Straße

Holthuser Tal der Erhalt der Grün- und

Brachflächen geboten.
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3.4.15 Landschaftsschutzgebiet Schellen-
berger Wald und Heisinger Mark

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 230 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- ein von mehreren Tälern und Siepen durchzo-

genes Waldgebiet,
- feuchte Bachauen mit naturnahen Bachläufen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Arten- und Biotopschutz,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Erosionsschutz,

sowie wegen

f) der Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. die Anlage zusätzlicher Wanderwege im

Wald.

Erläuterungen:
Ein dichteres Wegenetz würde neben einer ökolo-
gischen Beeinträchtigung auch die Waldbewirt-
schaftung erschweren.

Unberührt bleibt der Zugang zu den ver-

füllten Schächten Gottfried Wilhelm 1,

Gottfried Wilhelm 2, Neptun, Notte-

kampsbank und Franz der RAG für Kon-

trollgänge und die Zufahrt mit LKW zu den

Schächten zwecks Nachfüllen abgesackter

Füllsäulen mit der Maßgabe,

- daß die Maßnahmen mit der unteren

Landschaftsbehörde vor Beginn der Ar-

beiten abzustimmen sind, um den Ein-

griff in Natur und Landschaft so gering

wie möglich zu halten,

- daß angemessene Rekultivierungs- bzw.

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen in

Abstimmung mit der unteren Land-

schaftsbehörde im unmittelbar betrof-

fenen Bereich durchzuführen sind.

Erläuterungen:
Durch die Abstimmungspflicht erhält die untere
Landschaftsbehörde die Möglichkeit, rechtzeitig
Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft
bzw. zum Ausgleich des Schadens oder zur Wieder-
herstellung des alten Zustandes zu treffen.

IV.  Gebote

Zur nachhaltigen Erfüllung des Schutzzwe-

ckes ist insbesondere geboten:

1. Die Anbringung von Schlitzöffnungen

an dem zugemauerten Stollen unter-

halb des Hauses Kuckucksrain 37, wobei

die für die Beaufsichtigung des Stollens

zuständige Stelle vorher zu beteiligen

ist;
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2. die Anlage eines Feuchtbiotopes am

Waldweg "Am Göbelsbach" oberhalb

des Dammes, wobei verschattender

Baumwuchs im Einvernehmen mit der

ULB beseitigt werden muß;

3. die Schaffung geeigneter Vorkehrun-

gen, um Passanten den Zutritt zum

Feuchtgebiet südwestlich der Schellen-

bergstraße zu verwehren.

Erläuterungen:
Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit 6.3.15
durchzuführen.

3.4.16 Landschaftsschutzgebiet Balde-
neyer Berg

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 17,1 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- eine landschaftsprägende Bergkuppe,
- landwirtschaftliche Flächen sowie Grünflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) das Klima

sowie wegen

c) der Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes (landschaftsprägende

Bergkuppe).

3.4.17 Landschaftsschutzgebiet Balde-
neyer Ruhrhang

I.    Schutzgebiet

Flächengröße 126,4 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt einen zum Ruhrtal abfal-
lenden, bewaldeten Steilhang.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Arten- und Biotopschutz,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Erosions- und Bodenschutz

sowie wegen

f) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Von den in 3.3 Nr. 1-17 genannten Verbo-

ten bleibt der Zugang zu den verfüllten

Schächten Carl-Funke 1 und Carl-Funke 2

der RAG für Kontrollgänge und die Zufahrt

mit LKW zum Nachfüllen abgesagter Füll-

säulen unberührt mit der Maßgabe

- daß die Maßnahmen mit der unteren

Landschaftsbehörde vor Beginn der Ar-

beiten abzustimmen sind, um den Ein
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griff in Natur und Landschaft so gering

wie möglich zu halten;

- daß angemessene Rekultivierungs- bzw.

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen in

Abstimmung mit der unteren Land-

schaftsbehörde im unmittelbar betrof-

fenen Bereich durchzuführen sind.

Erläuterungen:
Durch die Abstimmungspflicht erhält die Land-
schaftsbehörde die Möglichkeit, rechtzeitig Maß-
nahmen zum Schutz von Natur und Landschaft bzw.
zum Ausgleich des Schadens oder zur Wiederher-
stellung des alten Zustandes zu treffen.

3.4.18 Landschaftsschutzgebiet Krupp-
wald

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 160,6 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt ein großflächiges Waldge-
biet auf einem zum Ruhrtal abfallenden Hang.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Arten- und Biotopschutz,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Erosions- und Bodenschutz

sowie wegen

f) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

3.4.19 Landschaftsschutzgebiet Stadt-
wald

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 124,2 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- ein bewaldetes, von mehreren Tälern und Sie-

pen durchquertes Gebiet,
- mehrere naturnahe Bachläufe,
- Waldwiesen,
- das Gelände des ehemaligen Vogelparks.
Das Gelände besteht aus 4 Teilflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Arten- und Biotopschutz,

c) das Klima,

d) den Immissionsschutz,

e) den Boden- und Erosionsschutz,

f) den Grundwasserschutz und die

Grundwasserneubildung

sowie wegen

g) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

3.4.20 Landschaftsschutzgebiet Beck-
mannsbusch-Stocksiepen

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 29,8 ha
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Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt mehrere z.T. bewaldete,
z.T. als Parks gestaltete Siepen mit überwiegend
ausgebauten Bachläufen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Arten- und Biotopschutz,

c) den Immissionsschutz,

d) den Lärmschutz,

e) das Klima,

f) den Boden- und Erosionsschutz

sowie wegen

g) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes

und der Bedeutung

h) als Freiraum in Siedlungsgebieten.

IV.  Gebote

Zur nachhaltigen Erfüllung des Schutzzwe-

ckes ist insbesondere die Renaturierung der

Bachläufe geboten.

3.4.21 Landschaftsschutzgebiet Täler um
die Margarethenhöhe

I.    Schutzgebiet

Flächengrößen ca. 57,1 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt tief in den Untergrund
eingeschnittene, bewaldete Täler mit teils naturna-
hen, teils ausgebauten Bachläufen sowie mehreren
Teichen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Arten- und Biotopschutz,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Boden- und Erosionsschutz

sowie wegen

f) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes

und der Bedeutung

g) als Freiraum in Siedlungsgebieten.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den in 3.3 II Nr. 1-17 ge-

nannten Verboten ist die fischereiliche

Nutzung der Teiche und Bachläufe unter-

sagt.

3.4.22 Landschaftsschutzgebiet Süd-
westfriedhof

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 37,8 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt einen durch alten Baum-
bestand sowie zahlreiche Gehölze gegliederten
Friedhofsbereich.
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II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

3.4.23 Landschaftsschutzgebiet Mecklen-
becks Tal - Wienenbusch

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 5,4 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt ein Tälchen mit Gartenflä-
chen und Grabeland.
Im Norden des Schutzgebietes ist ein Hochwasser-
rückhaltebecken für den Borbecker Mühlenbach
vorgesehen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Arten- und Biotopschutz,

c) das Klima

sowie der Bedeutung 

d) als Freiraum innerhalb eines regionalen

Grünzuges.

IV.  Gebote

Zur nachhaltigen Erfüllung des Schutzzwe-

ckes ist insbesondere auch die möglichst

weitgehend naturnahe Pflege der öffentli-

chen Grünflächen geboten.

3.4.24 Landschaftsschutzgebiet Gleis-
dreieck

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 10,0 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt mit Laubhölzern bestan-
dene Flächen zwischen Gleisanlagen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) den Immissionsschutz,

c) den Lärmschutz,

d) das Klima.

3.4.25 Landschaftsschutzgebiet Kalden-
hofs Kamp und Großer Kamp

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 29,4 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt landwirtschaftlich ge-
nutzte Bereiche.
Das Gebiet besteht aus 3 Teilflächen.
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II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes

a) als Erholungs- und Freiraum innerhalb

eines regionalen Grünzuges,

sowie für

b) die Erholung,

c) das Klima,

d) die Erhaltung der natürlichen Bo-

denfruchbarkeit.

3.4.26 Landschaftsschutzgebiet Acker-
terrassen oberhalb des Hexbach-
tales/Im Nierfeld

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 68,4 ha

Erläuterungen:
Das Gebiet umfaßt
- ein landwirtschaftlich genutztes (vorwiegend

Ackerbau) Gebiet,
- eine Grünfläche mit dem renaturierten Läppkes

Mühlenbach (Hexbach).
Das Gebiet besteht aus 2 Teilen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz im Be-

reich des renaturierten Läppkes Müh-

lenbach

b) die Erholung,

c) das Klima,

d) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit.

3.4.27 Landschaftsschutzgebiet Hex-
bachtal

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 24,1 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- ein in die Umgebung eingeschnittenes Bachtal,
- einen naturnah mäandrierenden Bachlauf mit

Ufergehölzen,
- Grünlandbrachen und Feldgehölze.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes,

sowie für

c) die Erholung,

d) das Klima,

e) die Grundwasserneubildung.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. Erstaufforstungen vorzunehmen.

Erläuterungen:
Das zusätzliche Verbot erfolgt zur Erhaltung der
naturhaushaltlichen Leistungen:
- Arten- und Biotopschutz,
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- Erosions- und Bodenschutz,
- Klimaausgleich
sowie zur Erhaltung von
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes,
- Tal- und Hangwiesen.

3.4.28 Landschaftsschutzgebiet Ruhm-
bachtal und Steinbachgrund

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 34,5 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- tief in den Untergrund eingeschnittene Täler

mit überwiegend bewaldeten Hängen,
- naturnahe Bachläufe, Kleingewässer und

Feuchtzonen,
- Grünlandbrachen, Ufer- und Feldgehölze.
Das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) das Klima,

d) den Immissionsschutz,

e) den Boden- und Erosionsschutz,

f) den Grundwasserschutz und die

Grundwasserneubildung

sowie wegen

g) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. Erstaufforstungen vorzunehmen.

Erläuterungen
Das zusätzliche Verbot erfolgt zur Erhaltung der
naturhaushaltlichen Leistungen:
- Arten- und Biotopschutz,
- Erosions- und Bodenschutz,
sowie zur Erhaltung von
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

3.4.29 Landschaftsschutzgebiet Am
Treppchen - Roßkothen

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 85,7 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt intensiv landwirtschaftlich
genutzte Flächen mit wertvollen Lößböden sowie
Sonderkulturen.
Das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit;

b) das Klima;

c) die Erholung.
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3.4.30 und 3.4.45 Landschaftsschutzge-
biet Aseytal und Heissiwald

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 150,5 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- Nebentäler der Ruhr mit vorwiegend bewalde-

ten Seitenhängen,
- einen naturnahen Bachlauf mit Ufervegetation,
- Grünland- und Brachflächen sowie Feldgehölze

und auch Ackerland.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) den Immissionsschutz;

d) das Klima;

e) den Erosions- und Bodenschutz,

f) den Grundwasserschutz und die

Grundwasserneubildung

sowie wegen

g) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. Erstaufforstungen in den Bachauen

vorzunehmen.

Erläuterungen:
Das zusätzliche Verbot erfolgt zur Erhaltung der
naturhaushaltlichen Leistungen
- Arten- und Biotopschutz,
- Erosions- und Bodenschutz 
sowie zur Erhaltung von
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

IV.  Gebote

Die Grünfläche am Zeißbogen (ER 6.19) im

LSG 3.4.45 ist naturnah auszubauen und

dementsprechend zu pflegen.

Erläuterungen:
Die zur Funktionssicherung der vorhandenen Was-
serbehälter-Anlage notwendigen Maßnahmen sind
rechtzeitig mit der ULB abzustimmen.

3.4.31 Landschaftsschutzgebiet Meisen-
burg und Kettwig-Umstand

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 359,9 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- weitläufige Terrassenflächen mit landwirt-

schaftlicher Nutzung und wertvollen Lößböden,
- Baumreihen und Gehölze.
Das Gebiet besteht aus 4 Teilflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

b) die Erholung,

c) das Klima,
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d) die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes,

e) den Grundwasserschutz und die

Grundwasserneubildung.

3.4.32 Landschaftsschutzgebiet Huxold-
und Ruthertal, Kettwiger Stadt-
wald

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 147,8 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- bewaldete Hangzonen des Ruhrtales,
- Seitentäler des Ruhrtales und Nebensiepen mit

bewaldeten Hängen,
- naturnahe Bachläufe mit Ufervegetation,
- Grünland- und Brachflächen mit Feldgehölzen

und auch vereinzelt Ackerflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Erosions- und Bodenschutz,

f) den Grundwasserschutz und die

Grundwasserneubildung

sowie wegen

g) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes

und

h) der kulturhistorischen Bedeutung.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. Erstaufforstungen in den Bachauen

vorzunehmen.

Erläuterungen:
Das zusätzliche Verbot erfolgt zur Erhaltung der
naturhaushaltlichen Leistungen
- Arten- und Biotopschutz,
- Erosions- und Bodenschutz
sowie zur Erhaltung von
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

3.4.33 Landschaftsschutzgebiet Acker-
terrassen in Schuir

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 68,4 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt intensiv landwirtschaftlich
genutzte Bereiche mit hochwertigen Lößböden.
Das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen.
Das Gebiet erfaßt Flächen der Wasserschutzzone III.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

c) die Erholung,

d) den Schutz des Grundwassers und des-

sen Neubildung,

e) das Klima.
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3.4.34 Landschaftsschutzgebiet Wald-
und Talbereiche um Ickten, Bre-
derbachtal

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 122,2 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- einen bewaldeten Ruhrhang,
- ein Parkgelände,
- mehrere bewaldete Nebentäler der Ruhr mit

naturnahen Bachläufen und Ufergehölzen,
- Brachflächen und Feldgehölze aber auch

Grünland und einige Ackerflächen.
Das Gebiet besteht aus 3 Teilflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Arten- und Biotopschutz,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Erosions- und Bodenschutz

sowie wegen

f) der Vielfalt, Eigenart und  Schönheit

des Landschaftsbildes.

II.   Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. Erstaufforstungen im Bereich der Bach-

auen vorzunehmen.

Erläuterungen:
Das zusätzliche Verbot erfolgt zur Erhaltung der
naturhaushaltlichen Leistungen
- Arten- und Biotopschutz,
- Erosions- und Bodenschutz 
sowie zur Erhaltung von
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

3.4.35 Landschaftsschutzgebiet Untere
Kettwiger Ruhraue

I.    Schutzgebiet 

Flächengröße ca. 151,4 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- die Ruhr mit periodisch überfluteten Ruhrufer-

streifen,
- intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen

mit hochwertigen Aueböden,
- Wäldchen, Feldgehölze und kleine Brachflä-

chen,
- ein Parkgelände (Schloß Hugenpoet).
Das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

d) das Klima,

e) den Grundwasserschutz und die

Grundwasserneubildung

sowie wegen

f) der Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes.
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Erläuterungen:
Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet bringt
zusätzliche Restriktionen, die der Wassergewinnung
zugute kommen.

3.4.36 entfällt

3.4.37 Landschaftsschutzgebiet Mühlen-
berg-Sommersberg

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 28,2 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt Waldflächen.
Das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Arten- und Biotopschutz,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Erosions- und Bodenschutz

sowie wegen

f) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

IV.  Gebote

Aus Gründen des Artenschutzes ist in

Waldbereichen die Entwicklung gestufter

Waldrandzonen anzustreben.

3.4.38 Landschaftsschutzgebiet Charlot-
tenhof - Großes Feld

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 192,7 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- landwirtschaftlich genutzte Flächen,
- den Südteil des Golfplatzes Oefte.
Das Gebiet besteht aus 4 Teilflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz;

b) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

c) die Erholung,

d) das Klima.

3.4.39 Landschaftsschutzgebiet Auf der
Höhe - Pasberg - Hoheholz

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 139,8 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- ein Waldgebiet mit Tälern und Siepen sowie

einen Steilabfall zur Ruhr,
- naturnahe Bachläufe,
- kleinere Grünlandflächen.
Das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen.
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II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Erosions- und Bodenschutz

sowie wegen

f) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

IV.  Gebote

Aus Gründen des Artenschutzes ist in

Waldbereichen die Entwicklung gestufter

Waldrandzonen anzustreben.

3.4.40 Landschaftsschutzgebiet Wald-
und Talbereiche östlich Schloß
Oefte

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 248,3 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- Teile des Oefter Bachtales mit Seitentälern und

Siepen,
- großflächige Waldgebiete,
- Grünland sowie kleine Brachflächen und Feld-

gehölze,
- naturnahe Bachläufe mit Ufervegetation.
Das Gebiet besteht aus 4 Teilflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung;

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Erosions- und Bodenschutz,

f) den Grundwasserschutz und die

Grundwasserneubildung

sowie wegen

g) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. Erstaufforstungen im Bereich der Bach-

auen vorzunehmen.

Erläuterungen:
Das zusätzliche Verbot erfolgt zur Erhaltung der
naturhaushaltlichen Leistungen
- Arten- und Biotopschutz,
- Erosions- und Bodenschutz
sowie zur Erhaltung von 
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes

IV.  Gebote

Aus Gründen des Artenschutzes ist in

Waldbereichen die Entwicklung gestufter

Waldrandzonen anzustreben.
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3.4.41 Landschaftsschutzgebiet Oefter
Ruhraue

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 12,0 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- eine landwirtschaftlich genutzte Fläche,
- kleine Gehölzbestände.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

b) die Erholung,

c) den Grundwasserschutz und die

Grundwasserneubildung,

d) das Klima.

3.4.42 Landschaftsschutzgebiet Kettwiger
Stausee

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 49,9 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt den Kettwiger Stausee mit
Uferstreifen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Schutz von Wasservögeln,

c) die Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes,

d) das Klima.

IV.  Gebote

Bei Durchführung von Ruderregatten in

dem dem geschützten Landschaftsbe-

standteil 3.8.50 "Ruhrufer/Spiekinsel" be-

nachbarten Bereich der Ruhr sind die ein-

schließlich der Auffahrtsstrecke zum Start

erforderlichen 5 Bahnen so weit wie mög-

lich an das rechte (nordwestliche) Ufer zu

legen.

Erläuterungen:
Störungen aller Art, auch Lärm, beunruhigen die
Tiere, vor allem die gefährdeten Rote-Liste-Arten, in
dem benachbarten geschützten Landschaftsbe-
standteil und tragen zu ihrer weiteren Verdrängung
bei. Deshalb sollen sich insbesondere bei Regatten
die Boote bei der Auffahrt zum Start dicht an die
Regattastrecke halten.

3.4.43 Landschaftsschutzgebiet Ruhraue
zwischen Kettwiger Stausee und
Werden

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 142,7 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- die Ruhr mit den beiderseits gelegenen Auen-

bereichen,
- landwirtschaftlich genutzte Flächen mit hoch-

wertigen Böden,
- kleine Brachflächen und Gehölze,
- den Nordteil des Golfplatzes Oefte.
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II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

d) das Klima,

e) den Grundwasserschutz und die

Grundwasserneubildung

sowie wegen

f) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

3.4.44 entfällt

3.4.45 Siehe 3.4.30

3.4.46 Landschaftsschutzgebiet Helmes-
berg

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 32,6 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen.
Das Gebiet erfaßt Flächen der Wasserschutzzone III.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

b) die Erholung,

c) das Klima,

d) die Grundwasserneubildung und den

Grundwasserschutz.

3.4.47 Landschaftsschutzgebiet Balde-
neysee und Werdener Ruhraue

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 357,5 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- den Baldeneysee und die Ruhr zwischen

Kampmannbrücke und Kläranlage Werden,
- Uferstreifen mit Uferpromenaden und zahlrei-

chen Sport- und Freizeitanlagen,
- das rekultivierte Gelände der ehem. Zeche Pör-

tingsiepen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz, insbe-

sondere für den Schutz überwinternder

Wasservögel,

b) die Erholung,

c) das Klima,

d) den Grundwasserschutz und die

Grundwasserneubildung
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sowie wegen

e) der Eigenart, Vielfalt und Schönheit des

Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Von den Verboten in 3.3 II Nr. 1-17 bleiben

unberührt:

- der Zugang zu den verfüllten Schäch-

ten Pörtingsiepen 2, Wetterschacht

Pörtingsiepen, Wetterberg Pörtingsie-

pen der RAG für Kontrollgänge;

- die Nr. 4 bei der Funktionserhaltung

der Anlegestege der EVAG;

Erläuterungen:
Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der durch
die untere Denkmalbehörde geplanten Restaurie-
rung der Schleuse Neukirchen stehen, sind mit der
unteren Landschaftsbehörde rechtzeitig abzustim-
men.

3.4.48 Landschaftsschutzgebiet Pasto-
ratsberg und Pfefferbachtal

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 125,3 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- ein von Tälern durchzogenes Waldgebiet mit

Steilabfall zum Ruhrtal,
- Grünland- und auch Ackerflächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Erosions- und Bodenschutz,

f) die Erhaltung der Wallanlage "Alten-

burg",

g) die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

Unberührt bleibt der Zugang zu dem ge-

schlossenen Stollenmundloch Flöz Saams-

bank der RAG für Kontrollgänge.

3.4.49 Landschaftsschutzgebiet Heid-
hauser Höhen

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 406,3 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- landwirtschaftlich genutzte Flächen,
- Wäldchen, Baumreihen und Feldgehölze,
- einen Teil des Golfplatzes Oefte,
- den Golfplatz Heidhausen.
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II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

b) die Erholung,

c) das Klima,

sowie wegen

d) der Vielfalt und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den in 3.3 II Nr. 1-17 ge-

nannten Verboten ist insbesondere auch

verboten:

18. die Umwandlung von Dauergrünland.

Erläuterungen:
Die zur Funktionssicherung der vorhandenen Was-
serbehälter-Anlage notwendigen Maßnahmen sind
rechtzeitig mit der ULB abzustimmen.

IV.  Ausnahme

Die untere Landschaftsbehörde erteilt auf

Antrag eine Ausnahmegenehmigung für

die bereits vorhandene Golfplatzerweite-

rung südlich der Preutenborbeckstraße. Sie

kann mit Nebenbestimmungen versehen

werden.

3.4.50 entfällt

3.4.51 Landschaftsschutzgebiet Hammer
Mark - Moosbachtal

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 75,8 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- ein von Tälern und Siepen durchzogenes, groß-

flächig bewaldetes Gebiet,
- Grünland- und Brachflächen,
- naturnahe Bachläufe mit Ufervegetation,
- Feldgehölze.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) die Grundwasserneubildung,

f) den Erosions- und Bodenschutz 

sowie wegen

g) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. Erstaufforstungen im Bereich der Bach-

auen vorzunehmen.

Unberührt bleibt das Anpflanzen kleiner

Feldgehölze mit bodenständigen Holzarten.
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Erläuterungen:
Das zusätzliche Verbot erfolgt zur Erhaltung der
naturhaushaltlichen Leistungen
- Arten- Biotopschutz,
- Erosions- und Bodenschutz 
sowie zur Erhaltung von
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

3.4.52 Landschaftsschutzgebiet Eggen-
landschaft an Ludscheidtstraße
und Rodberger Straße

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 191,6 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- eine landschaftstypische Abfolge von Höhenrü-

cken und Mulden,
- landwirtschaftliche Flächen,
- Wäldchen und Feldgehölze.
Das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen.

II. Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

d) das Klima

sowie wegen

e) der Eigenart der Landschaft aus geo-

wissenschaftlicher Sicht.

3.4.53 Landschaftsschutzgebiet Hespertal
und Halde Pörtingsiepen

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 341,2 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- das Hespertal mit Seitentälern und Siepen,
- großflächige Waldgebiete,
- teils naturnahe, teils ausgebaute Bachläufe mit

Ufervegetation,
- Grünland- und einige Ackerflächen sowie klei-

ne Brachflächen,
- Feldgehölze und rekultivierte Aufschüttungs-

flächen,
- die Halde der ehem. Zeche Pörtingsiepen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) die Grundwasserneubildung,

f) den Erosions- und Bodenschutz

sowie wegen

g) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. Erstaufforstungen im Bereich der Bach-

auen vorzunehmen;
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19. Neuaufforstungen im Bereich der Halde

Pörtingsiepen vorzunehmen;

Erläuterungen:
Die zusätzlichen Verbote erfolgen zur Erhaltung der
naturhaushaltlichen Leistungen
- Arten- und Biotopschutz,
- Erosions- und Bodenschutz
sowie zur Erhaltung von
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

Von den in 3.3 II Nr. 1-17 genannten Ver-

boten bleibt der Zugang zu den verfüllten

Schächten Pörtingsiepen 3, Drecksbank mit

Pumpenschacht und Bergeschacht Pör-

tingsiepen der RAG für Kontrollgänge und

die Zufahrt mit LKW zum Nachfüllen ab-

gesackter Füllsäulen unberührt mit der

Maßgabe

- daß die Maßnahmen mit der unteren

Landschaftsbehörde vor Beginn der Ar-

beiten abzustimmen sind, um den Ein-

griff in Natur und Landschaft so gering

wie möglich zu halten;

- daß angemessene Rekultivierungs- bzw.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in

Abstimmung mit der unteren Land-

schaftsbehörde im unmittelbar betrof-

fenen Bereich durchzuführen sind.

Erläuterungen:
Durch die Abstimmungspflicht erhält die Land-
schaftsbehörde die Möglichkeit, rechtzeitig Maß-
nahmen zum Schutz von Natur und Landschaft bzw.
zum Ausgleich des Schadens oder zur Wiederher-
stellung des alten Zustandes zu treffen.

3.4.54 Landschaftsschutzgebiet Steinbeck

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 7,1 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt einen bewaldeten Siepen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Eigenart, Vielfalt und Schönheit des

Landschaftsbildes,

c) die Erholung,

d) den Immissionsschutz,

e) das Klima,

f) den Erosions- und Bodenschutz.

3.4.55 Landschaftsschutzgebiet Weinberg

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 6,5 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt einen Steilhang mit Wäld-
chen, Feldgehölzen, Brachflächen und extensiv
genutzten Gärten.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) das Landschaftsbild,
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c) den Immissions- und Lärmschutz,

d) das Klima,

e) den Erosions- und Bodenschutz.

IV.  Gebote

Zur nachhaltigen Erfüllung des Schutzzwe-

ckes ist insbesondere die Beibehaltung der

extensiven Bewirtschaftung der Gärten

geboten.

3.4.56 Landschaftsschutzgebiet Fischla-
ker Mark

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 201,0 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt intensiv landwirtschaftlich
genutzte Flächen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

b) die Erholung,

c) das Klima.

3.4.57 Landschaftsschutzgebiet Berg-
friedhof

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 14,1 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt einen Friedhof mit einem
Siepen und bewaldeten Hangflächen sowie einem
Erweiterungsgelände.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) den Immissionsschutz,

c) das Klima,

d) den Arten- und Biotopschutz,

e) die Vielfalt und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

3.4.58 Landschaftsschutzgebiet Siepen
und Feldgehölze in Fischlaken

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 66,9 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt mehrere Siepen mit
Grünland, Wäldchen, Feldgehölzen und mehreren
Kleingewässern.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Erosions- und Bodenschutz

sowie wegen
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f) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Von den unter 3.3 II Nr. 1-17 genannten

Verboten bleibt der Zugang zu den ver-

füllten Schächten Pörtingsiepen 1 und

Erbstollen Wilhelmschacht der Bergbau AG

Lippe für Kontrollgänge und die Zufahrt

mit LKW zum Nachfüllen abgesackter Füll-

säulen unberührt mit der Maßgabe

- daß die Maßnahmen mit der unteren

Landschaftsbehörde vor Beginn der Ar-

beiten abzustimmen sind, um den Ein-

griff in Natur und Landschaft so gering

wie möglich zu halten;

- daß angemessene Rekultivierungs- bzw.

Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen in

Abstimmung mit der unteren Land-

schaftsbehörde im unmittelbar betrof-

fenen Bereich durchzuführen sind.

Erläuterungen:
Durch die Abstimmungspflicht erhält die Land-
schaftsbehörde die Möglichkeit, rechtzeitig Maß-
nahmen zum Schutz von Natur und Landschaft bzw.
zum Ausgleich des Schadens oder zur Wiederher-
stellung des alten Zustandes zu treffen.

3.4.59 Landschaftsschutzgebiet Parkan-
lage Villa Hügel

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 35,7 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt die Parkanlage um die
Villa Hügel mit wertvollen einheimischen und
fremdländischen Baumbeständen.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere

a) zur Erhaltung eines Parkgeländes mit

seinem wertvollen Baumbestand

sowie wegen der Bedeutung des Gebietes

für

b) die Erholung,

c) den Arten- und Biotopschutz,

d) den Immissionsschutz;

e) das Klima;

f) den Erosions- und Bodenschutz

und wegen

g) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes

sowie

h) der dendrologischen Bedeutung.

3.4.60 Landschaftsschutzgebiet Friedhof
Nottkamp

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 6,9 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt einen Friedhofsbereich
mit vielfältigem Baum- und Strauchbestand.
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II.   Schutzzweck    

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) das Landschaftsbild,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Arten- und Biotopschutz.

3.4.61 Landschaftsschutzgebiet Oberby-
fang

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 119,9 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- landwirtschaftliche Nutzflächen,
- Wäldchen, Bäume und Feldgehölze.

II.   Schutzzweck    

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erhaltung der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit,

b) die Erholung,

c) den Arten- und Biotopschutz,

d) das Klima,

e) den Boden- und Erosionsschutz

sowie wegen

f) der Vielfalt des Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Von den in 3.3 II Nr. 1-17 genannten Ver-

boten bleibt der Zugang zu dem verfüllten

Schacht Carl Funke 4 der RAG für Kontroll-

gänge und die Zufahrt mit LKW zum

Nachfüllen abgesackter Füllsäulen unbe-

rührt mit der Maßgabe

- daß die Maßnahmen mit der unteren

Landschaftsbehörde vor Beginn der Ar-

beiten abzustimmen sind, um den Ein-

griff in Natur und Landschaft so gering

wie möglich zu halten;

- daß angemessene Rekultivierungs- bzw.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in

Abstimmung mit der unteren Land-

schaftsbehörde im unmittelbar betrof-

fenen Bereich durchzuführen sind.

Weiterhin bleiben Maßnahmen unberührt,

die der Funktionssicherung des Wassertur-

mes dienen. Diese sind im voraus mit der

unteren Landschaftsbehörde abzustimmen.

Erläuterungen:
Durch die Abstimmungspflicht erhält die Land-
schaftsbehörde die Möglichkeit, rechtzeitig Maß-
nahmen zum Schutz von Natur und Landschaft bzw.
zum Ausgleich des Schadens oder zur Wiederher-
stellung des alten Zustandes zu treffen.

3.4.62 Landschaftsschutzgebiet Nördliche
Deilbachhänge

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 169,5 ha
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Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- einen von Tälern und Siepen durchquerten

Hangbereich,
- Waldflächen und Feldgehölze,
- Grünland-, Acker- und Brachflächen,
- mehrere Bachläufe.

II.   Schutzzweck

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz;

b) die Erholung;

c) den Boden- und Erosionsschutz;

d) den Immissionsschutz;

e) das Klima

sowie wegen

f) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr. 1

- 17 ist untersagt:

18. eine Erstaufforstung auf der Grünflä-

che südwestlich Schliepers -Flur 16,

Flurstück 175 tlw. vorzunehmen

Erläuterungen:
Die zusätzlichen Verbote erfolgen zur Erhaltung der
naturhaushaltlichen Leistungen
- Arten- und Biotopschutz
- Erosions- und Bodenschutz
sowie zur Erhaltung von
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

Von den in 3.3 II Nr. 1-17 genannten Ver-

boten bleibt der Zugang zu dem verfüllten

Schacht Victoria, Wetterschacht der RAG,

für Kontrollgänge und die Zufahrt mit LKW

zum Nachfüllen abgesackter Füllsäulen

unberührt mit der Maßgabe

- daß die Maßnahmen mit der unteren

Landschaftsbehörde vor Beginn der Ar-

beiten abzustimmen sind, um den Ein-

griff in Natur und Landschaft so gering

wie möglich zu halten;

- daß angemessene Rekultivierungs- bzw.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in

Abstimmung mit der unteren Land-

schaftsbehörde im unmittelbar betrof-

fenen Bereich durchzuführen  sind.

Erläuterungen:
Durch die Abstimmungspflicht erhält die Land-
schaftsbehörde die Möglichkeit, rechtzeitig Maß-
nahmen zum Schutz von Natur und Landschaft bzw.
zum Ausgleich des Schadens oder zur Wiederher-
stellung des alten Zustandes zu treffen.

3.4.63 Landschaftsschutzgebiet Volks-
park Kupferdreh

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 11,7 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt ein Parkgelände.

II.   Schutzzweck    

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) die Erholung,

b) das Landschaftsbild,
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c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) den Erosions- und Bodenschutz.

3.4.64 Landschaftsschutzgebiet Deilba-
chaue

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 22,6 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- eine grünlandgenutzte Bachaue,
- einen naturnahen Bachlauf mit Ufervegetation.
Das Gebiet besteht aus 2 Teilflächen.

II.   Schutzzweck    

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) das Klima,

c) den Erosions- und Bodenschutz

sowie wegen

d) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. Erstaufforstungen vorzunehmen.

Erläuterungen:
Das zusätzliche Verbot erfolgt zur Erhaltung der
naturhaushaltlichen Leistungen
- Arten- und Biotopschutz,
- Erosions- und Bodenschutz 

sowie zur Erhaltung von
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

IV.  Gebote

Zur nachhaltigen Erfüllung des Schutzzwe-

ckes, insbesondere im Hinblick auf die

Bachaue ist ein Pflegeplan zu erstellen, der

die Umsetzung des Schutzzieles bezüglich

einer schutzgebietskonformen Nutzung

bzw. Pflege sicherstellt.

3.4.65 Landschaftsschutzgebiet Wald-
und Talgebiete zwischen Asbachtal
und Voßnacken

I.    Schutzgebiet

Flächengröße ca. 231,9 ha

Erläuterungen:
Das Schutzgebiet umfaßt
- mehrere Täler und Siepen,
- großflächige Waldgebiete,
- landwirtschaftliche Flächen,
- naturnahe Bachläufe mit Ufervegetation,
- Brachflächen und Feldgehölze.

II.   Schutzzweck    

Die Festsetzung erfolgt nach § 21 LG ins-

besondere wegen der Bedeutung des Ge-

bietes für

a) den Arten- und Biotopschutz,

b) die Erholung,

c) den Immissionsschutz,

d) das Klima,

e) die Grundwasserneubildung,

f) den Erosions- und Bodenschutz

sowie wegen
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g) der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des

Landschaftsbildes.

III.  Verbote

Zusätzlich zu den Verboten nach 3.3 II Nr.

1-17 ist untersagt:

18. Erstaufforstungen im Bereich der Bach-

auen vorzunehmen; unberührt bleibt

das Anpflanzen kleiner Feldgehölze mit

bodenständigen Holzarten;

19. das Kleingewässer nördlich des Verbin-

dungsweges zwischen Eickelbecktal und

Brockessiepen östl. des Eickelbaches zu

beseitigen oder Maßnahmen zu ergrei-

fen, die geeignet sind, es in seinem Be-

stand zu gefährden.

Erläuterungen:
Die zusätzlichen Verbote erfolgen zur Erhaltung der
naturhaushaltlichen Leistungen
- Arten- und Biotopschutz
- Erosions- und Bodenschutz
sowie zur Erhaltung von
- Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-

schaftsbildes.

IV.  Gebote

Zur nachhaltigen Erfüllung des Schutzzwe-

ckes ist insbesondere geboten:

1. eine möglichst kleinflächige Endnut-

zungsform gemäß forstwirtschaftli-

chem Fachbeitrag;

2. Verwendung von bodenständigen Ge-

hölzen bei Wiederaufforstungen;

3. Erhaltung bzw. Wiederherstellung der

feuchten Hangwiese südlich des Ver-

bindungsweges zwischen Eickelbecktal

und Brockessiepen; zu diesem Zweck

sind die Entwässerungsgräben wieder

mit dort anstehendem Boden zu ver-

füllen und die erforderlichen Abgra-

bungen sofort wieder einzusäen.


